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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0574/2025/2 Datum: 20.11.2025

Dezernat 2

Verfasser: 52-Sport- und Bäderamt Az.: 52 / Hen

Betreff:

Anpassung Badmiete der Schwimmbäder sowie der Kursgebühr der städt. Schwimmkurse

Gremienweg:
12.12.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der Badmiete für die städtischen Bäder sowie die Kursgebühr

der städtischen Schwimmkurse.

 
 
Begründung:

Eine Anpassung der Preise für die Badmieten der Vereine im Beatusbad erfolgte letztmalig 2010. Da
ab 2012 die Schulen und Vereine das Beatusbad mit der Öffentlichkeit teilen mussten, wurde von
einer Preisanpassung seitdem abgesehen. Da der öffentliche Schwimmbetrieb nun seit Herbst 2024
im neuen Moselbad stattfindet und das Beatusbad wieder ausschließlich den Schulen und Vereinen
zur Verfügung steht, schlagen wir eine Preisanpassung vor.

Gleiches gilt für die städtischen Schwimmkurse, die im Hallenbad auf der Karthause angeboten
werden. Hier erfolgte letztmalig 2017 eine Preisanpassung.
 
 

 
Durch die Preisanpassungen könnten insgesamt rd. 17.000 € Mehreinnahmen generiert werden.
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Anlage/n: /
 
Finanzielle Auswirkungen: Die Mehrerträge / Mehreinzahlungen in Höhe von 17.000 EUR pro Jahr
werden bei dem Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“ in Zeile 5 „Privatrechtliche

Leistungsentgelte“ zum Haushaltsplan 2026 angemeldet. 

 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: /
 
 




